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Nein, das ist nicht in NRW nicht so. Oben steht das Zitat aus dem Schwimmerlass ja schon.

Ohne Nachweis der Rettungsfähigkeit würde ich es ganz sicher nicht machen. Ich selber würde
es jetzt ohne Auffrischung schon nicht mehr machen- ich habe vor 8 Jahren den Nachweis in
einer Fortbildung erlangt und ohne nochmal aufzufrischen würde ich jetzt nicht beim
Schwimmunterricht dabei sein (stand bei uns gerade zur Diskussion), denn natürlich ist es so,
dass alles ok ist, solange nichts passiert, aber wenn doch, dann stehst du blöd da.
Die Rettungsfähigkeit sollte nämlich alle 2 Jahre wieder aufgefrischt werden.
Wenn du es gerne machen möchtes, dann besuch doch die Fortbildung. Das sind zwei Termine
- einmal generell zur Wiederbelebung und ein Termin im Schwimmbad, so du schwimmen, ein
Stück tauchen, einen Ring hochholen musst und dann übst, jemanden "abzuschleppen" und aus
dem Wasser zu holen.
Wenn du es gar nicht machen möchtest, dann weigere dich unbedingt!
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